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 Hinweise 

1. Schreibweise japanischer Namen und Begriffe 

Die Transkription japanischer Namen und Begriffe erfolgt nach dem 
Hepburn-System. Die Wortsegmentierung und die Transkription orientieren 
sich weitgehend an B. Götze, ZJapanR 19 (2005) 207 ff. 

Nachnamen stehen entgegen der japanischen Übung zuletzt. Verwendet 
der jeweilige Verfasser eine von der üblichen Transkription abweichende 
Schreibweise, so wird diese übernommen. Ortsnamen werden ohne diakriti-
sche Zeichen wiedergegeben. 

 

2. Währungsumrechnung 

Die Yen-Beträge wurden mit einem Kurs von 100 Yen = 0,71 Euro umge-
rechnet (Stand: 12. Januar 2015). 

  

3. Übersetzungen 

Die Übersetzung der Normen des Gesellschaftsgesetzes, der Durchführungs-
verordnung zum Gesellschaftsgesetz und des Zivilgesetzes wurden von der 
Verfasserin aus dem Japanischen übersetzt. Bei allen weiteren Normen ist der 
Übersetzer angegeben. 

 

4. Webseiten, Stand der Literatur 

Die zitierten Webseiten wurden am 22. Januar 2015 zum letzten Mal aufgeru-
fen. Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand vom Januar 2014. 

 
 



   

 



   

 Einleitung 

A.  Relevanz des Themas in Japan und Deutschland 

„Nehmen wir zum Beispiel die Gesellschaft Kirin Bier. Wo wurde sie gegründet? In 
Hongkong. Dann kam sie nach Japan und wurde als Gesellschaft aktiv. Es gibt sogar Leu-
te, die der Meinung sind, dass es in Zukunft für jemanden, der eine Aktiengesellschaft 
errichten will, unerlässlich ist, zur Gründung etwa nach Hongkong zu gehen, da das Ver-
fahren für Aktiengesellschaften im gegenwärtigen japanischen Handelsgesetz kompliziert 
ist.“ 

8. Dezember 1893: Diskussion über die Vorschrift im Zivilgesetz zur Anerkennung aus-
ländischer Gesellschaften1 

Das Problem des Umgangs mit Scheinauslandsgesellschaften, die wie Kirin 
Bier im Ausland gegründet werden, um in Japan tätig zu sein, ist heute so 
aktuell wie damals. Die Gesellschaft Kirin Bier wurde 1885 erstmals als Ja-
pan Brewery Co., Ltd. nach englischem Recht gegründet. Inzwischen ist sie 
zum Aushängeschild japanischer Braukunst und als Teil der Mitsubishi-
Unternehmensgruppe zu einem Musterbeispiel in der japanischen Unterneh-
menslandschaft geworden.2 

Die Problematik der Scheinauslandsgesellschaften wurde im japanischen 
Handelsgesetz (im Folgenden HG)3 von 1899 gesetzlich geregelt. Sie stand 
jedoch nach hundertjähriger Ruhepause erneut auf der Agenda des japani-

                                                                    
1 Übers. d. Verf. aus den Gesetzesmaterialien, Protokoll der Diskussion im Rat zur Un-

tersuchung der Gesetzbücher, abgedruckt in HÔMU DAIJIN KANBÔ SHIHÔ HÔSEI CHÔSA-
BU [UNTERSUCHUNGSABTEILUNG FÜR DIE RECHTSPFLEGE IM SEKRETARIAT DES JUSTIZ-

MINISTERIUMS] (Schriftleitung), Nihon Kindai Rippô Shiryô Sôsho 13: Minpô shusa kaigi 
giji sokki-roku [Schriftenreihe zu den Materialien des gegenwärtigen japanischen Rechts 
13: Die Mitschriften der Diskussion der Vorsitzenden der Kommission für das Zivilge-
setz], Tokyo 1988, 430. 

Ausführlich zur Diskussion siehe unten Zweiter Teil, A.II.2.a. und Dritter Teil, A.I.1. In 
Japan wurden ab dem Jahr 1865 Unternehmen gegründet. Dazu HAYAKAWA (2010a) 21 f. 
Zu den Anfängen des Unternehmenswesens auch KANSAKU/BÄLZ (2011) Rn. 23 f. Nach 
dem Alten Handelsgesetz, dessen gesellschaftsrechtlicher Teil von 1893 bis 1899 in Kraft 
war, war die Gründung von Aktiengesellschaften schwierig, da das Konzessionssystem 
galt. Erst ins Handelsgesetz von 1899 wurde eine Vorschrift zu Scheinauslandsgesellschaf-
ten eingefügt. Siehe dazu unten Dritter Teil, B.V. 

2 <http://www.kirinholdings.co.jp/english/company/history/index.html>. 
3 Shôhô, Gesetz Nr. 48/1899 i.d.F. des Gesetzes Nr. 91/2014. 
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schen Gesetzgebers. Vor Erlass des Gesellschaftsgesetzes (im Folgenden 
GesG)4 von 2005 wurde sie wieder aufgerollt. Dieses Mal fand die Diskussi-
on allerdings unter völlig anderen Umständen statt: Zum einen war der japa-
nische Gesetzeskanon im letzten Jahrhundert ausdifferenziert und methodisch 
unterfüttert sowie nach dem Zweiten Weltkrieg in ein anderes politisches 
Umfeld übertragen worden. Zum anderen war Japan nicht mehr bedrohter 
Außenseiter, sondern entschied als einer der größten Wirtschaftsakteure dar-
über, wie es sich auf dem globalen Weltmarkt positioniert. 

Im Rahmen eines weiteren Reformprojektes, dem Rechtsanwendungsge-
setz (im Folgenden RAG)5 von 2006, wurden erstmals Vorschläge zur Kodi-
fikation des Gesellschaftskollisionsrechts entwickelt. Dies ist für Deutschland 
besonders interessant, da auch hierzulande nahezu zeitgleich versucht wurde, 
das Kollisionsrecht für Gesellschaften zu regeln. Eine Analyse der zentralen 
Probleme Japans und der dort entwickelten Lösungsansätze bietet sich gerade 
im Hinblick auf den Umgang Deutschlands mit Drittstaatengesellschaften an. 
Denn bei diesen besteht – anders als bei EU-Auslandsgesellschaften – eine 
ähnliche Interessenlage wie in Japan. Die bisherigen Anläufe zu einer Rege-
lung waren in beiden Ländern erfolglos. Allerdings divergieren die Aus-
gangslagen stark: Die Kodifikationsbemühungen in Deutschland waren die 
Reaktion auf einen rechtlichen Umbruch, der durch die Einbindung in die 
EU, konkret durch die Rechtsprechung des EuGH zu Centros, Überseering 
und Inspire Art angestoßen und geprägt wurde.6 Japan dagegen wollte eine 
Rechtslage kodifizieren, die seit Jahrzehnten besteht, zu der es aber bislang 
nur ein einziges höchstrichterliches Urteil gibt, das zudem über dreißig Jahre 
alt ist. Gerade die vergleichende Analyse der sehr unterschiedlichen Reform-
motive und der Gründe für das Scheitern ermöglicht es, rechtliche und vor 
allem auch rechtspolitische Bruchstellen beider Länder aufzudecken. 

Aus deutscher Sicht sind nicht nur die japanischen Reformen des vergan-
genen Jahrzehnts interessant. Auch die Rechtslage in den über hundert Jahren 
davor ist aufschlussreich, weil Japan sich von Anfang an für die Gründungs-
theorie entschieden hat. Deutschland hingegen, wo während des 20. Jahrhun-
derts die Sitztheorie herrschte und auch heute partiell weiter herrscht, muss 
sich derzeit ganz neu mit der Gründungstheorie auseinandersetzen. Die Erfah-
rungen Japans können dabei den Blickwinkel weiten. 

Sie lenken den Blick sogar über das japanische Rechtssystem hinaus, was 
die Rechtsvergleichung sehr facettenreich macht. Japan hat sich nämlich erst 

                                                                    
4 Kaisha-hô, Gesetz Nr. 86/2005 i.d.F. des Gesetzes Nr. 90/2014. 
5 Hô no teki’yô ni kansuru tsûsoku-hô, Gesetz Nr. 78/2006. 
6 EuGH, Urteil vom 9. März 1999 – C-212/97, Slg. 1999-I, 1459 (Centros); EuGH, Ur-

teil vom 5. November 2002 – C-208/00, Slg. 2002-I, 09919 (Überseering); EuGH, Urteil 
vom 30. September 2003 – C-167/01, Slg. 2003-I, 10155 (Inspire Art). Zu diesen Urteilen 
und der weiteren Rechtsprechung des EuGH siehe unten Zweiter Teil, A.I.2.d. 
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nach umfangreichen rechtsvergleichenden Studien für die Gründungstheorie 
entschieden. Dabei wurden Ideen aus Belgien übernommen und materiell-
rechtliche Ergänzungen aus Italien rezipiert. Später wurde die japanische 
Lehre vom deutschen und französischen Schrifttum beeinflusst. Dabei ist es 
gerade die Art, wie Japan die Elemente aus verschiedenen Rechtsordnungen 
zusammengesetzt und eigenständig fortentwickelt hat, die hier den Reiz aus-
macht. Darüber hinaus vertieft der Blick auf Japan das Verständnis für die 
dogmatischen Grundlagen der Gründungstheorie. Denn die ursprüngliche 
Konzeption der Gründungstheorie, für die sich Japan in den Anfängen ent-
schieden hatte, hat sich mit der Zeit von Grund auf gewandelt und existiert in 
dieser Form nicht mehr. Eine besondere Rolle spielt dabei die veränderte 
Bedeutung der im Zivilgesetz (im Folgenden ZG)7 geregelten Anerkennung 
ausländischer juristischer Personen. Das Verständnis der Anerkennung wie-
derum weist Bezüge zum jeweiligen Entwicklungsstand des materiellen Ge-
sellschaftsrechts auf. So macht die Verortung des Internationalen Gesell-
schaftsrechts an der Schnittstelle verschiedener Rechtsgebiete dessen Unter-
suchung besonders interessant. 

B.  Methodik und Terminologie 
B. Methodik und Terminologie 

Der Blickwinkel der Untersuchung ist der einer deutschen Juristin auf das 
japanische Recht. Schon um die Flut aktueller Veröffentlichungen zum deut-
schen Internationalen Gesellschaftsrecht nicht noch weiter anwachsen zu 
lassen, wird eine separate Darstellung, soweit möglich, vermieden. Als 
grundsätzlicher Ansatz wurde vielmehr bewusst eine integrierte Rechtsver-
gleichung gewählt, bei der das deutsche Recht vertrauter Ausgangspunkt für 
den deutschen Leser ist. Vor allem aber dient es durchgehend als Gegenbild, 
vor dem sich die Konturen des japanischen Rechts abheben. 

Die Terminologie entspricht den in der ZJapanR und im „Handbuch Japa-
nisches Handels- und Wirtschaftsrecht“8 gesetzten Standards. Übersetzungen 
aus dem Japanischen stammen, soweit nicht anders angegeben, von der Ver-
fasserin. Soweit von „Gesellschaft“ gesprochen wird, ist damit eine gewinn-
orientierte juristische Person gemeint.9 Die Begriffe kaisha no jûzoku-hô [das 
auf die Gesellschaft anwendbare Recht] bzw. hôjin no jûzoku-hô [das auf die 
juristische Person anwendbare Recht] und zokujin-hô [Personalstatut] be-

                                                                    
7 Minpô, Gesetz Nr. 89/1896 i.d.F. des Gesetzes Nr. 94/2013. 
8 Herausgegeben von H. BAUM/M. BÄLZ, Köln 2011. 
9 Zur Behandlung nichtrechtsfähiger Personenvereinigungen siehe unten Zweiter Teil, 

A.II.2.d., zum Umgang mit ausländischen gemeinnützigen juristischen Personen Dritter 
Teil, A.I.2.c.ii. Siehe allgemein zur Definition der ausländischen Gesellschaft Dritter Teil, 
B.I. 


